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Satzung zur Änderung der 

Studiengangsprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 
Umweltwissenschaften 

an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe 
 

vom 28. November 2024 
 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nord-

rhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW S. 543), zuletzt geändert 

durch Arikel 1 des Gesetzes vom 29. Oktober 2024 (GV. NRW. S. 704), hat die Technische Hochschule 

Ostwestfalen-Lippe die folgende Satzung erlassen:  

 

Artikel I 
 

Die Studiengangsprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Umweltwissenschaften an der 

Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe vom 12. Juli 2023 (Verkündungsblatt der Technischen 

Hochschule Ostwestfalen-Lippe 2023/Nr. 18) wird wie folgt geändert: 

 
1.) Die Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

 

Das Modul 8120 „Aktuelle Umweltthemen“ wird umbenannt in 15374 UMUM „Umweltbe-

wusstsein und Umweltverhalten“. 

Das Modul 8121 „Umweltbildung und -ethik“ wird umbenannt in 15331 EESF „Einführung in 

die empirische Sozialforschung“. 

Das Modul 8123 „Ökosystemdienstleistungen wird umbenannt in 15448 GENV „Gesellschaft-

liche Naturverhältnisse“. 

Das Modul 8124 „Umweltkommunikation und Öffentlichkeitsarbeit“ wird umbenannt in 

15168   UMGE „Umwelt und Gesundheit“. 

Das Modul 8125 „Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement“ wird umbenannt in 15217  SÖTK 
„Sozial-ökologische Transformationskonflikte“. 

 

2.) Die Anlage 2 wird wird im Katalog der Wahlpflichtgruppe 1 „WPF-Gruppe 1“ wie folgt geändert: 

 

Das Modul 8155 wird umbenannt in KOCA „Komptetenzen für Change Agents“. 

 

3.) Die Tabelle der Wahlpflichtgruppe 2 „WPF-Gruppe 2“ in Anlage 2 wird im Katalog um zwei N.N. 

Module im Umfang von jeweils 4 SWS und jeweils 6 Credits ergänzt. 
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Artikel II 
 

(1) Diese Satzung wird im Verkündungsblatt der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe ver-

öffentlicht. Sie tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft und gilt ab dem Wintersemester 

2024/2025.  

 

(2) Diese Satzung wird nach Überprüfung des Präsidiums der Technischen Hochschule Ostwestfa-

len-Lippe und aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrat des Fachbereichs Umweltineni-

eurwesen und Angewandte Informatik vom 22. Mai 2024 ausgefertigt. 

 
 
Lemgo, den 28. November 2024 
 

Der Präsident 
der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe 

 
 
 

Prof. Dr. Jürgen Krahl 

 

 

Hinweis: 

Nach Ablauf von einem Jahr nach Bekanntgabe dieser Ordnung können nur unter den Voraussetzungen des § 

12 Absatz 5 Nr. 1 bis Nr. 4 Hochschulgesetz NRW Verletzungen von Verfahrens- oder Formvorschriften des 

Hochschulgesetzes oder des Ordnungs- oder des sonstigen Rechts der Hochschule geltend gemacht werden. 

Ansonsten ist eine solche Rüge ausgeschlossen. 

 

 


